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Rechtssatz

Eine Berufung auf die in der GRC normierten Rechte bzw. eine unionsrechtskonforme Auslegung unter

Berücksichtigung dieser ist nicht möglich, wenn kein Sachverhalt gegeben ist, der zur Anwendung des Unionsrechts

führte. Es liegt daher auch im Verfahren betre=end Ersatz von Ausbildungskosten nach § 20 Abs 4 BDG 1979 kein

Anwendungsbereich der GRC iSd Art. 51 GRC vor (vgl. E 24. April 2013, 2013/17/0136). Nach dieser Bestimmung gilt die

GRC für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union.Eine Berufung auf die in der

GRC normierten Rechte bzw. eine unionsrechtskonforme Auslegung unter Berücksichtigung dieser ist nicht möglich,

wenn kein Sachverhalt gegeben ist, der zur Anwendung des Unionsrechts führte. Es liegt daher auch im Verfahren

betre=end Ersatz von Ausbildungskosten nach Paragraph 20, Absatz 4, BDG 1979 kein Anwendungsbereich der GRC

iSd Artikel 51, GRC vor vergleiche E 24. April 2013, 2013/17/0136). Nach dieser Bestimmung gilt die GRC für die

Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union.
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